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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 

 

Stand: Mai 2026 

 

 

I.  Geltungsbereich 

 

1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die mietweise Überlassung von 

Veranstaltungsräumen der Gesellschaftshaus Palmengarten GmbH & Co. KG 

(nachfolgend Veranstalter) zur Durchführung von Veranstaltungen sowie für alle damit 

zusammenhängenden weiteren Leistungen und Lieferungen des Veranstalters. 

 

2.  Für den Veranstaltungsvertrag (nachfolgend Vertrag) gelten ausschließlich die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Andere Bedingungen werden nicht 

Vertragsinhalt, auch wenn der Veranstalter ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  

 

 

II.  Vertragsabschluss 

 

1.  Der Vertrag kommt durch schriftliche Annahme des von dem Veranstalter abgegebenen 

Angebotes durch den Vertragspartner zustande.  

  

 Wird der Vertrag in Vollmacht eines Dritten abgeschlossen, so hat der Abschlussvertreter 

den Veranstalter hierauf rechtzeitig vor Vertragsschluss besonders hinzuweisen und ihm 

Name sowie Anschrift des tatsächlichen Vertragspartners mitzuteilen.  

  

2.  Veranstaltungen mit rassistischem, sexistischem und/oder gewaltverherrlichendem 

Charakter oder Veranstaltungen, die sich gegen den Naturschutz richten, sind unzulässig. 

Dem Veranstalter ist die Art der Veranstaltung, gegebenenfalls der Auftraggeber, bei 

Buchungsanfrage mitzuteilen. 

 

3.  Kommt der Vertrag durch Einsatz eines Abschlussvertreters zustande, haftet dieser 

gemeinsam mit dem Vertragspartner gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertrag, sofern dem Veranstalter eine hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte 

Erklärung des Abschlussvertreters vorliegt.  

 

 Davon unabhängig ist der Besteller verpflichtet, alle buchungsrelevanten Informationen, 

insbesondere diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten weiterzuleiten. 
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4.  Die Unter- und Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Vitrinen sowie 

die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen 

bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. 

 

 

III.  Leistungen, Preise, Zahlung 

 

1.  Der Veranstalter ist verpflichtet, die bestellten und zugesagten Leistungen nach Maßgabe 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erbringen. 

 

2.  Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für diese Leistung vereinbarten Preise des 

Veranstalters zu zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit der Veranstaltung stehende 

Leistungen und Auslagen des Veranstalters gegenüber Dritten, soweit diese Leistungen und 

Auslagen vertraglich vereinbart oder von dem Vertragspartner genehmigt oder in Anspruch 

genommen wurden. Darüber hinaus haftet der Vertragspartner für die Bezahlung 

sämtlicher von den Veranstaltungsteilnehmern bestellter Speisen und Getränke sowie für 

sonstige von den Veranstaltungsteilnehmern veranlasste Kosten. 

 

3.  Die vereinbarten Gastronomiepreise schließen in aller Regel die jeweilige gesetzliche 

Mehrwertsteuer ein. Alle anderen Preise, wie Raummieten, Personalkosten, Dekorationen 

etc., sind Nettopreise. Diese verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 

Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 

und erhöht sich der von dem Veranstalter allgemein für derartige Leistungen berechnete 

Preis, so kann der Veranstalter den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens 

jedoch um 10%, anheben. 

 

Im Falle, dass die Anzahl der servierten Speisevarianten die bestellte Anzahl der jeweiligen 

Speisevarianten übersteigt, behält sich der Veranstalter vor den zusätzlichen Personal- 

sowie Speiseaufwand anteilhaft zu berechnen 
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4.  Rechnungen des Veranstalters sind sofort nach Zugang ohne Abzug zahlbar.  

 

Der Vertragspartner kommt ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 7 

Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung Zahlung leistet; dies gilt gegenüber einem 

Vertragspartner, der Verbraucher ist, nur, wenn er hierauf in der Rechnung besonders 

hingewiesen worden ist.  

 

Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Veranstalter berechtigt, gegenüber Vertragspartnern, 

die Verbraucher sind, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz zu berechnen. Gegenüber Vertragspartnern, die Unternehmer sind, beträgt 

der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  

 

Dem Veranstalter bleibt die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten.  

 

5.  Der Veranstalter ist berechtigt, bei Vertragsschluss eine angemessene Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und deren Fälligkeit wird im 

Vertrag schriftlich vereinbart.  

 

Der Veranstalter ist ferner berechtigt, während der Dauer der Veranstaltung aufgelaufene 

Forderungen durch Erteilung einer Zwischenrechnung jederzeit fällig zu stellen und 

unverzügliche Zahlung zu verlangen. 

 

6.  Der Vertragspartner kann nur mit einer unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder 

entscheidungsreifen Forderung gegenüber einer Forderung des Veranstalters aufrechnen 

oder mindern. 
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IV.  Rücktritt des Vertragspartners, Stornierung 

 

1.  Der Veranstalter räumt dem Vertragspartner ein jederzeitiges Rücktrittsrecht ein.  

 

Hierfür gelten die nachfolgenden Bedingungen: 

 

a. Im Falle des Rücktritts des Vertragspartners von dem Vertrag hat der Veranstalter 

 Anspruch auf einen angemessenen Vergütungs- und Aufwendungsersatz. 

  

b. Der Veranstalter kann gegenüber dem Vertragspartner an Stelle eines konkret be-

 rechneten Vergütungs- und Aufwendungsersatzes eine Rücktrittspauschale geltend 

 machen.  

 

Die Rücktrittspauschale ist wie folgt gestaffelt: 

360 – 270 Tage vor der Veranstaltung 25 % des vertraglich vereinbarten Betrages für 

die Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten (Miet- und Zusatzkosten),  

Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

269 – 180 Tage vor der Veranstaltung 50 % des vertraglich vereinbarten Betrages für 

die Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten (Miet- und Zusatzkosten),  

Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

179 – 90 Tage vor Veranstaltung 65 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 

Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten (Miet- und Zusatzkosten),  

Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

89 – 30 Tage vor Veranstaltung 75 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 

Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten (Miet- und Zusatzkosten),  

Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

29 – 8 Tage vor Veranstaltung 85 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 

Veranstaltung, insbesondere für die Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten 

(Miet- und Zusatzkosten), Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

7 – Veranstaltungstag 100 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 

Veranstaltung, insbesondere für die Überlassung der Veranstaltungsräumlichkeiten 

(Miet- und Zusatzkosten), Speisen-, Getränke- und Personalkosten  

 

Dem Vertragspartner steht der Nachweis frei, dass dem Veranstalter durch den 

Rücktritt kein Schaden entstanden oder der dem Veranstalter entstandene Schaden 

niedriger ist als die geforderte Rücktrittspauschale. 

 

Bei Stornierungen außerhalb der Rücktrittspauschalen berechnen wir eine 

Bearbeitungsgebühr i.H.v. netto € 250,00. 
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c. Sofern der Veranstalter die Entschädigung konkret berechnet, beträgt die Höhe der 

 Entschädigung maximal die Höhe des vertraglich vereinbarten Preises für die von 

 dem Veranstalter zu erbringende Leistung unter Abzug des Wertes der von dem Ver-

 anstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was der Veranstalter durch ander-

 weitige Verwendung der Veranstalterleistungen erwirbt. 

 

2.  Die vorstehenden Regelungen über den Vergütungs- und Aufwendungsersatz gelten 

entsprechend, wenn der Vertragspartner die gebuchten Leistungen ohne dies dem 

Veranstalter rechtzeitig mitzuteilen nicht in Anspruch nimmt. 

 

3.  Sofern der Veranstalter dem Vertragspartner die Option eingeräumt hat, bis zu einem 

bestimmten Termin kostenfrei von dem Vertrag zurückzutreten, so kann der 

Vertragspartner bis zu diesem Termin von dem Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder 

Schadensersatzansprüche des Veranstalters auszulösen. Das Rücktrittsrecht des 

Vertragspartners erlischt, wenn er nicht bis zu dem von dem Veranstalter bestimmten 

Termin sein Recht zum Rücktritt schriftlich gegenüber dem Veranstalter ausgeübt hat. 

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Rücktrittserklärung ist deren Zugang bei dem 

Veranstalter.  

 

 4. Bei einer Pandemie (beispielsweise COVID-19) gelten die Rücktrittpauschalen.  

Durch Verordnung des Bundeslandes oder der Kommune, in der die maximale 

Teilnehmerzahl für Veranstaltungen festgelegt wird und diese kleiner als die geplante 

Teilnehmerzahl ist, dann muss das Veranstaltungskonzept unter Berücksichtigung 

behördlicher Vorgaben so abgeändert werden, dass die Veranstaltung mit der maximalen 

zulässigen Teilnehmerzahl entsprechend der Verordnung durchgeführt werden kann. 

 

 

V.  Rücktritt des Veranstalters 

 

1.  Sofern dem Vertragspartner ein kostenfreies Rücktrittsrecht nach Ziffer IV Abs. 3 

eingeräumt wurde, ist der Veranstalter ebenfalls berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist 

von dem Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Gäste und Kunden nach den 

gebuchten Veranstaltungsräumen vorliegen und der Vertragspartner auf Rückfragen des 

Veranstalters die Buchung nicht endgültig bestätigt. 

 

2.  Wird eine gemäß Ziffer III Abs. 5 vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht 

binnen einer hierfür gesetzten Frist geleistet, so ist der Veranstalter ebenfalls zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt. 
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3.  Ferner ist der Veranstalter berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten, 

falls 

 

a. höhere Gewalt oder andere von dem Veranstalter nicht zu vertretende Umstände die 

 Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. 

 

b. Veranstaltungen unter irreführenden oder falschen Angaben wesentlicher Tatsachen, 

 welche für das Vertragsverhältnis von Bedeutung sind, z.B. des Auftraggebers oder 

 Zwecks der Veranstaltung, gebucht wurden. 

 

c. der Veranstalter begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den 

 reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Veranstalters in 

 der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisati-

 onsbereich  des Veranstalters zuzurechnen ist; 

 

d. eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung im Sinne von Ziffer II Abs. 4 vorliegt; 

 

e. der Veranstalter von Umständen Kenntnis erlangt, wonach sich die Vermögensver-

 hältnisse des Vertragspartners nach Vertragsabschluss wesentlich verschlechtert ha-

 ben bzw. die Vermögensverschlechterung von Anfang an bestand, aber erst nachträg-

 lich bekannt geworden ist, insbesondere wenn der Vertragspartner fällige Forderun-

 gen des Veranstalters nicht ausgleicht oder keine ausreichende Sicherheitsleistung bie-

 tet und deshalb die Zahlungsansprüche des Veranstalters gefährdet erscheinen; 

 

f. der Vertragspartner über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-

 verfahrens gestellt, eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 Zivilprozessordnung 

 abgegeben, ein außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes Verfahren ein-

 geleitet oder seine Zahlungen eingestellt hat und hierdurch die Zahlungsansprüche 

 des Veranstalters gefährdet werden; 

 

g. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Vertragspartners eröffnet oder die 

 Eröffnung desselben mangels Masse oder aus sonstigen Gründen abgelehnt wird und 

 hierdurch die Zahlungsansprüche des Veranstalters gefährdet werden. 

 

4. Der Veranstalter hat den Vertragspartner von der Ausübung des Rücktrittsrechts 

unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
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5.  In den vorgenannten Fällen des Rücktritts entsteht kein Anspruch des Vertragspartners auf 

Schadensersatz.  

 

 

VI.  Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

 

1.  Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Veranstalter bei Bestellung die voraussichtliche 

Teilnehmerzahl anzugeben. Die endgültige Zahl der Teilnehmer muss dem Veranstalter 

spätestens 7 Tage vor dem Veranstaltungstermin schriftlich mitgeteilt werden, um eine 

sorgfältige Vorbereitung zu sichern. Eine Änderung der Teilnehmerzahl um mehr als 5 % 

bedarf der Zustimmung des Veranstalters. 

2.  Bei der Berechnung für Leistungen, die der Veranstalter nach Anzahl der gemeldeten 

Personen vornimmt (wie z.B. Speisen und Getränke), wird bei einer Erhöhung der 

ursprünglich gemeldeten und vertraglich vereinbarten Teilnehmerzahl die tatsächliche Zahl 

der Personen berechnet. Im Falle einer Reduzierung der vertraglich vereinbarten 

Teilnehmerzahl um mehr als 5 % ist der Veranstalter berechtigt, die vertraglich vereinbarte 

Teilnehmerzahl abzüglich 5 % abzurechnen. 

 

3.  Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10 % oder aus wichtigem Grund ist der 

Veranstalter berechtigt, die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen sowie die 

bestätigten Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Vertragspartner nicht zugemutet 

werden kann. Die Preise können vom Veranstalter auch dann geändert werden, wenn der 

Vertragspartner nachträglich Änderungen der Anzahl der Teilnehmer, der Leistung des 

Vertragspartners oder der Dauer der Veranstaltung wünscht und der Veranstalter dem 

zustimmt. Wird ein abgrenzbarer Teil einer gebuchten Veranstaltung nicht in Anspruch 

genommen, kann der Veranstalter für den nicht abgerufenen Teil nach den Bestimmungen 

Ziffer IV Abs. 1 a. bis c. einen angemessenen Vergütungs- und Aufwendungsersatz 

verlangen. 

 

4.  Im Fall einer Erhöhung der Teilnehmerzahl wird die tatsächliche Teilnehmerzahl 

berechnet. 

 

5.  Dem Vertragspartner steht der Nachweis frei, dass der Veranstalter einen höheren Anteil 

an ersparten Aufwendungen hat. 

 

6.  Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Veranstalters die 

vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann der Veranstalter 

zusätzliche Kosten für die Vorhaltung von Personal und Ausstattung in Rechnung stellen, 

es sei denn, der Veranstalter hat die Verschiebung zu vertreten. 
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7.  Bei Veranstaltungen, die über 24 Uhr hinausgehen, kann der Veranstalter, falls nicht anders 

vereinbart, von diesem Zeitpunkt an den Personalaufwand aufgrund Einzelnachweises 

abrechnen.  

 

 

 

 

 

 

VII. Mitbringen von Speisen und Getränken, Veranstaltungstechnik, Floristik & 

Dekorationselemente 

 

Bitte beachten Sie, dass wir in Bezug auf Technik und externes Mobiliar mit unserem exklusiven 

Partner Technik und Service GmbH zusammenarbeiten.  

Das Einbringen von Technikequipment mit eigenen Technikpartnern sowie eigenes Mobiliar und 

Dekorationselemente ist nur in Ausnahmefällen und mit unserem schriftlichen Einverständnis 

möglich. 

Des Weiteren dürfen keine eigenen Speisen und Getränke eingebracht werden. 

 

 

VIII. Abwicklung der Veranstaltung 

 

1.  Soweit der Besteller oder Veranstalter für den Vertragspartner auf dessen Veranlassung hin 

technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt er im Namen, in 

Vollmacht und für Rechnung des Vertragspartners. Der Vertragspartner haftet für die 

pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe dieser Einrichtungen. 

 

2.  Die Verwendung eigener elektrischer Anlagen und Geräten des Vertragspartners unter 

Nutzung des Stromnetzes des Veranstalters bedarf dessen vorheriger schriftlicher 

Einwilligung. Für durch die Verwendung dieser Anlagen und Geräte verursachte Störungen 

oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des Veranstalters haftet der 

Vertragspartner, soweit der Veranstalter diese nicht zu vertreten hat. Die durch die 

Verwendung der eigenen elektrischen Anlagen und Geräte des Vertragspartners 

entstehenden Stromkosten kann der Veranstalter pauschal erfassen und berechnen. 

 

3.  Der Vertragspartner ist mit Einwilligung des Veranstalters berechtigt, eigene Telefon-, 

Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen.  
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4.  Der Veranstalter bemüht sich nach Kräften, Störungen an von ihm zur Verfügung 

gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen auf unverzügliche Rüge des 

Vertragspartners zu beseitigen. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert 

werden, soweit der Veranstalter diese Störungen nicht zu vertreten hat. 

  

5.  Der Vertragspartner hat alle für die Durchführung der Veranstaltung gegebenenfalls 

notwendigen behördlichen Erlaubnisse, Auflagen und Genehmigungen auf eigene Kosten 

zu beschaffen. Dem Vertragspartner obliegt die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften in Zusammenhang mit der Veranstaltung, insbesondere die Einhaltung der 

Bestimmungen des Lärmschutzes und des Jugendschutzes. 

6.  Der Vertragspartner hat die im Rahmen selbst arrangierter Musikdarbietung und 

Beschallung erforderlichen Formalitäten und Abrechnungen eigenverantwortlich mit den 

zuständigen Institutionen (z.B. GEMA) abzuwickeln und den Veranstalter zu informieren.  

 

 Der Veranstalter wird von dem Vertragspartner bezüglich eventueller Forderungen der 

GEMA, die aus unerlaubter Nutzung der Rechte der GEMA oder Dritter (z.B. 

Nichtanmeldung durch den Vertragspartner) entstanden sind, freigestellt. 

 

7.  Nach vorheriger Abstimmung darf der Vertragspartner Firma und Markenzeichen des 

Veranstalters im Rahmen der Bewerbung seiner Veranstaltung nutzen. Das Logo und 

Bildmaterial wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Vorab ist eine Sichtkontrolle 

durch den Veranstalter zu vereinbaren.  

 

8.  Bei den Veranstaltungen gelten die Bestimmungen der VStättVO. Entsprechend sind 

Fluchtwege freizuhalten und den Sicherheitsbestimmungen Folge zu leisten. Die Kosten im 

Rahmen der Berücksichtigung der Bestimmungen der VStättVO für Sicherheits-, 

Feuerwehr- und Sanitätsdienste trägt der Vertragspartner. 

 

9.   Bei Veranstaltungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Palmengartens der Stadt 

Frankfurt am Main sowie bei der Nutzung von Einrichtungen des Palmengartens der Stadt 

Frankfurt am Main wie der Palmenhausterrasse oder dem Zugang zum Parkhaus 

Siesmayerstraße bzw. der Nutzung des Parkhauses an der Siesmayerstraße für 

Abendveranstaltungen ist Wachpersonal erforderlich.  

 

 Die Berechnung eines Sicherheitsaufwands für den Schutz der Anlagen des Palmengartens 

der Stadt Frankfurt am Main vor Beschädigungen ist zu berücksichtigen. Dieser Aufwand 

richtet sich nach Größe und Umfang der Veranstaltung und wird im Vertrag entsprechend 

aufgeführt. 
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10.  Die Verwendung von Pyrotechnik ist mit dem Veranstalter gesondert abzustimmen und 

bedarf der fachlichen Betreuung durch ausgebildete Pyrotechniker unter Berücksichtigung 

aller für den Einsatz von Pyrotechnik geltenden Auflagen. Dies betrifft sowohl die 

Verwendung von Pyrotechnik im Innenbereich als auch deren Verwendung im 

Außenbereich.  

 

 Für den Einsatz der Pyrotechniker ist der Vertragspartner zuständig. Die hierdurch 

verursachten Kosten trägt der Vertragspartner.  

 

11.  In Rahmen des Vertrages sind sämtliche Bestuhlungspläne für Veranstaltungen nur mit 

Zustimmung und Einverständnis des Veranstalters umsetzbar.  

 

12.  Lautstärke 

 Für das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste und der Nachbarschaft und nicht 

zuletzt zur Wahrung der Unversehrtheit des historischen und denkmalgeschützten 

Veranstaltungsgebäudes legen wir den maximalen Schallpegel während Veranstaltungen mit 

musischen Darbietungen auf einem durchschnittlichen 5minütigen Schwellenwert von 

95dB(A) fest. Dieser Wert darf zu keiner Zeit überschritten werden und gilt im Abstand 

von 1 Meter zu jedem im Betrieb befindlichen Lautsprecher/Schallquelle, sowie auch in 

jedem Punkt der Räume allgemein, insbesondere in Raumecken (Raummoden/stehende 

Schallwellen) mit Neigung zur passiven Schallverstärkung. Maximal 95dB(A) gelten für den 

gesamten Hörbereich des Menschen von 0 bis 20.000Hz, für Innenbereiche des gesamten 

Gebäudes.  

  

 Bei Außenbeschallungen gilt ein oberer Grenzwert von 65dB(A). Hier sind Absprachen zu 

treffen, je nach Position und Uhrzeit der Beschallung können fallweise auch geringer 

Grenzwerte ausgesprochen werden. 

  

 Die Einhaltung dieser Vorgabe muss von geeigneter Fachkraft am Tonmischult/PA-Anlage 

jederzeit sichergestellt werden. Unsere Sicherheitsbeauftragten, Bankettleiter sowie 

Veranstaltungskaufleute werden stichprobenartig Schallpegelmessungen vornehmen und 

sind berechtigt bei Überschreitung das Hausrecht durchsetzen und ein Absenken des Pegels 

verlangen, dass bis hin zur Abschaltung der Schallquellen bzw. deren Verstärker führen 

kann. 
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IX.  Mitgebrachte Gegenstände 

 

1.  Mitgebrachte Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Vertragspartners in den 

Veranstaltungsräumen. Der Veranstalter übernimmt für Verlust, Untergang oder 

Beschädigung keine Haftung, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des 

Veranstalters.  

 

2.  Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutzrechtlichen Vorschriften zu 

entsprechen. Der Veranstalter ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu 

verlangen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und das Anbringen von 

Gegenständen vorher mit dem Veranstalter abzustimmen. 

 

3.  Die mitgebrachten Gegenstände sind nach dem Ende der Veranstaltung unverzüglich von 

dem Vertragspartner zu entfernen. Der Veranstalter ist berechtigt, zurückgelassene 

Gegenstände auf Kosten des Vertragspartners entfernen und einlagern zu lassen. Ist die 

Entfernung mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, kann der Veranstalter die 

Gegenstände im Veranstaltungsraum belassen und für die Dauer des Verbleibs die jeweilige 

Raummiete berechnen. Dem Vertragspartner bleibt der Nachweis eines niedrigeren, dem 

Veranstalter der eines höheren Schadens vorbehalten. 

 

4.  Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kisten, Kunststoff etc.), das in Zusammenhang mit der 

Belieferung der Veranstaltung durch den Vertragspartner oder auf dessen Veranlassung 

durch Dritte anfällt, muss von dem Vertragspartner unverzüglich entsorgt werden. Sollte 

der Veranstalter Verpackungsmaterial am Veranstaltungsort zurücklassen, ist der 

Veranstalter zur Entsorgung auf Kosten des Vertragspartners berechtigt. 

 

 

 

 

X.  Haftung des Vertragspartners 

 

1.  Der Vertragspartner haftet für alle anlässlich der Veranstaltung verursachten Schäden an 

Gebäude und Inventar des Gesellschaftshauses und an den botanischen Anlagen und deren 

Pflanzen des Palmengartens der Stadt Frankfurt am Main, die durch 

Veranstaltungsteilnehmer bzw. Veranstaltungsbesucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus 

seinem Bereich oder ihn selbst oder seine gesetzlichen Vertreter verursacht werden. 

 

2.  Der Vertragspartner soll zur Absicherung eventueller Schäden seiner Veranstaltung eine 

Haftpflichtversicherung mit Veranstaltungsausfallscharakter abgeschlossen haben. 
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XI.  Haftung des Veranstalters, Verjährung 

 

1.  Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Veranstalters auftreten, wird sich der 

Veranstalter auf unverzügliche Rüge des Vertragspartners bemühen, für Abhilfe zu sorgen. 

Unterlässt der Vertragspartner es schuldhaft, einen Mangel dem Veranstalter anzuzeigen, so 

tritt ein Anspruch auf Minderung des vertraglich geschuldeten Entgelts nicht ein. 

 Der Vertragspartner ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu 

beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten sowie alle Störungen bzw. Schäden 

dem Veranstalter unverzüglich mitzuteilen. Auch ist der Vertragspartner verpflichtet, den 

Veranstalter rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen 

Schadens hinzuweisen. 

 

2.  Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden aus der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

 

3.  Der Veranstalter haftet für fahrlässig verursachte sonstige Schäden nur dann, wenn diese 

auf die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht in einer den Vertragszweck 

gefährdenden Weise zurückzuführen sind. In diesen Fällen ist die Haftung auf den 

vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. 

 

4.  Nachrichten, Post- und Warensendungen für den Vertragspartner und die Teilnehmer der 

Veranstaltung werden mit Sorgfalt behandelt. Der Veranstalter übernimmt die Zustellung, 

Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben sowie auf 

Anfrage auch für Fundsachen. Schadensersatzansprüche, außer wegen grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz, sind ausgeschlossen. Der Veranstalter ist berechtigt, nach spätestens 

einmonatiger Aufbewahrungsfrist unter Berechnung einer angemessenen Gebühr die 

vorbezeichneten Sachen dem lokalen Fundbüro zu übergeben. 

 

5.  Schadensersatzansprüche verjähren nach zwei Jahren von dem Zeitpunkt, in welchem der 

Vertragspartner Kenntnis vom Schaden erlangt bzw. ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 

spätestens nach drei Jahren vom Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses an.  

 

 Dies gilt nicht für die Haftung von Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder 

der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. 
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XII. Hausordnung  

 

1. Handwerksbetriebe, Lieferanten und Aufbauteams bzw. Personal Veranstaltungstechnik 

betreten das Gebäude über den Wareneingang an der Westseite. Hier erfolgt die 

Anmeldung. Handwerker werden in der Regel von der Abteilung Haustechnik abgeholt und 

betreut. Aufbauteams und Veranstaltungstechniker erhalten einen Tagesausweis und 

betreten das Gebäude dann selbstständig, sofern Ortskenntnis vorhanden. 

 

2. Andienung, Anlieferung und Abtransport erfolgt ausschließlich über die Warenannahme im 

Betriebshof auf der Westseite des Gebäudes (Zufahrt via Palmengartenstraße). Nur in 

Ausnahmefällen, die mit der Geschäftsführung oder den jeweiligen Abteilungen im Voraus 

abzustimmen sind, können Transporte sperrige Gegenstände über andere Gebäudezugänge 

erfolgen. 

 

3.  Der Betriebshof dient unter 2. Genannten Zwecken. Parken ist in diesem Bereich nur auf 

ausdrückliche Genehmigung gestattet.  

 

4. Nikotinkonsum ist im gesamten Gebäude untersagt. Auch auf allen Flächen der 

Außenanlagen insbesondere der Terrasse ist das Rauchen nicht gestattet. Im Betriebshof ist 

hierzu eine Raucherlounge eingerichtet.  

 

5. Die Erzeugung bzw. Verwendung von Nebel, Rauch oder starker Staubentwicklung ist 

vorab anzuzeigen und genehmigungspflichtig. 

 

6. Auf laufenden Veranstaltungsbetrieb ist Rücksicht zu nehmen (Geräusche und laute 

Unterhaltungen vermeiden, Gästebereich nicht betreten, Türen und Fenster vor 

Tonproben schließen). Für den Betrieb von Beschallungsanlagen zur persönlichen 

Unterhaltung ist das Einverständnis des Gesellschaftshauses Palmengarten und deren 

Beauftragte erforderlich. 

 

7. Der Gästebereich ist im Regelfall nur zum unmittelbaren Zweck von Auf- und 

Abbauarbeiten, sowie Service zu betreten. Transporte haben im Regelfall ausschließlich 

durch die verdeckten Personaltreppenhäuser und -gänge zu erfolgen. Die Terrassen sind 

ausschließlich Veranstaltungsbesuchern vorbehalten. Die Terrassen sind keine Pausenzonen 

für Aufbauteams, Betriebspersonal oder Handwerker. 

 

8. Der Lastenaufzug und das Huppodium stehen für den Transport sperriger und schwerer 

Gegenstände zur Verfügung.  
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9. Der Lastenaufzug ist während Veranstaltungen ausschließlich der Gästeversorgung und 

dem Küchenbetrieb vorbehalten und wir daher in diesen Zeiträumen auch nur von dem 

jeweiligen Personal betrieben.  

 

10. Das Huppodium darf nur von eingewiesenen Personen gesteuert werden. Verwendung nur 

unter Verwendung des Absicherungssystems. Das Bedienpersonal muss stets Blickkontakt 

zum Podium halten. Beschallungsanlagen sind auszuschalten, um akustische Kontrolle des 

Bedieners zu gewährleisten. Personentransport ist nur in Ausnahmefällen gestattet 

(Sicherung von Gegenständen). Der Bediener vergewissert sich vor jeder Fahrt, dass das 

Podium frei fahren kann und keine Beschädigungen entstehen können. Personenschutz hat 

höchste Priorität! 

 

11. Verpackungsmaterialien und entstandener Müll ist stets vom Verursacher zu entsorgen. Die 

Unterbühnen- und Hinterbühnenbereiche sind keine Müllplätze! 

 

12. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich in der Kantine (oder dedizierten 

Bereichen für Crew Catering) gestattet. 

 

13. Ausgehändigte Schlüssel und Tagesausweise sind umgehend zurückzugeben bzw. im 

Nachtbriefkasten zu deponieren. 

 

14. Den Anweisungen des Betriebspersonal ist Folge zu leisten. 

 

15. Festgestellte Mängel und Schäden sind umgehend der Abt. Haustechnik (hilfsweise 

Verkauf, Bankett, Service) anzuzeigen. Dies gilt insbesondere für eigenverschuldete 

Schäden! 

 

16. Das gesamte Gebäude, insbesondere der Festsaal ist unter Denkmalschutzauflagen 

restauriert worden. Es sollte selbstverständlich sein, dass diese Gebäudebereiche mit 

besonderer Vorsicht betreten und benutzt werden. Für die Gesamtheit des Gebäudes wird 

ein umsichtiger Umgang vorausgesetzt. Vor Beginn von Rüstarbeiten sind Schutzmatten an 

den Türen und Stützen anzubringen, Materialien sind mitzubringen und werden 

betreiberseitig in kleiner Menge vorgehalten. Schutzvorkehrungen an den Türen müssen 

aus brandschutztechnischen Gründen spätestens bei Gebäudeverschluss entfernt sein. 
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17. Sackkarren, Hubwagen, Rollkisten und andere mobile Transportvehikel, die auch außerhalb 

des Gebäudes verwendet werden, dürfen nicht auf den Parkettböden in den 

Gästebereichen bewegt werden. Insofern die Rollen gereinigt und der Parkettboden mit 

schützendem Material (z. B. Gummimatten) ausgelegt wird, können nach Rücksprache und 

einmaliger Ausnahme eingeräumt werden. 

 

18. Verschlossen vorgefundene Räume und Gänge sind nach Verwendung wieder genauso 

verschlossen zu verlassen. Gleiches gilt für die Beleuchtung und Fenster. 

 

19. Fluchtwege sind auf 1,20 Meter Breite freizuhalten. Technische Anlagen müssen erreichbar 

sein, hier ist der Zuweg mind. mit 60cm sicherzustellen. 

 

20. Aufbauteams und Handwerker haben im Regelfall eigene Aufbaubeleuchtung und 

Stromanschlussleitungen mitzubringen. Die Beleuchtung im Festsaal und im Emporensaal, 

insbesondere der Kronleuchter und Lüster sind ausschließlich während Veranstaltungen 

bzw. der Einmessung zu verwenden. 

 

21. Für Stromversorgung von Geräten und Anlagen der Veranstaltungstechnik sind im Festsaal 

und Galeriebereich ausschließlich die orangeroten Stecker der Bodentanks zu verwenden. 

Hier ist eine separate Absicherung vorhanden, die Steuerung kann mit entsprechender 

Ausstattung geschaltete und gedimmt werden. Zusätzlich dazu, können mehrere 400V 

Anschlüsse (CEE) unterschiedlicher Stärken, welche sich hinter diversen Wandklappen im 

Festsaal und Galerie befinden, verwendet werden. Die Starkstromanschlüsse sind auch 

vorrangig für Stromversorgung etwaiger Präsentations- und Ausstellungsständen bzw. des 

Veranstalters/ Kunden zu verwenden. 

 

22. Die weißen Steckdosen in den Bodentanks sind ausschließlich für die hauseigene 

Verwendung (Reinigung Catering).  

 

23. Kabelführungen sind mechanisch zu sichern und trittsicher abzudecken. Hierbei sind 

hochwertige Befestigungsmaterialien zu verwenden, die rückstandsfrei entfernt werden 

können. Die restlose und spurlose Entfernung hat gewissenhaft durch den Verursacher zu 

erfolgen. Bei Verwendung von doppelseitigem Klebeband den Untergrund mit 

Gewebeband vorbereiten.  

 

24. Der Durchgang zur Palmenhausterrasse ist im Regelfall immer geschlossen zu halten, 

sofern keine Buchungen im Zusammenhang einer Veranstaltung besteht. Besucher des 

Palmengartens ist der Zutritt in das Gesellschaftshaus zu verwehren. Generell sind die 

benachbarten Gebäudebereiche, die unter der Verwaltung des Palmengartens stehen, 
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(insbesondere das Palmenhaus) mit äußerster Rücksicht zu betreten. Maßnahmen in diesen 

Bereichen sind hier immer im Vorfeld mit dem leitenden Personal des Palmengarten 

abzustimmen.  

25. Energiesparen! Unnötiges Licht und Beheizung oder sonstigen Verbrauch vermeiden.  

 

26. Die Kettenzüge dürfen nur von eingewiesenen gesteuert werden. Das Bedienpersonal muss 

stets Blickkontakt zu den fahrenden Kettenzügen halten. Mindestens eine weitere Person 

ist zur Beobachtung erforderlich. Beschallungsanlagen sind auszuschalten. Weitere 

mögliche Quellen, die Ablenkung oder Irritation hervorrufen können, sind zu vermeiden. 

Der Personentransport ist nicht gestattet. Der Bediener vergewissert sich vor jeder Fahrt, 

dass das die Kettenzüge frei fahren können und keine Beschädigungen entstehen. 

Insbesondere bei engen und aufwendigen Rigg-Konstruktionen ist die mögliche Kollision 

mit den Kronleuchtern vor der Fahrt gewissenhaft zu prüfen. Im Festsaal sind unter der 

Saaldecke zwei Lichtschranken für Rauchdetektion installiert. Bei Unterbrechung des 

Lichtstrahls wird sofort Feueralarm ausgelöst. Bei Veränderungen an Rigging und Trussing 

muss dieser Sachverhalt stets beachtet werden. 

 

27. Der Schallpegel von Beschallungsanlagen muss auf Anweisung des 

Handlungsbevollmächtigten Personals im Bedarfsfall abgeregelt werden. 

1. Geschäftsführung sowie Sicherheitsbeauftragte des Betreibers 

2. Leitendes Personal der Abteilung Bankett Operation 

3. Fachpersonal des gesetzten inhouse-Veranstaltungstechnikbetriebs 

4. Technischer Leiter bzw. Tontechniker des mit der Beschallung               

beauftragten Unternehmens 

28. Dieser Sachverhalt ist der historischen und denkmalgeschützen Gebäudesubstanz, sowie 

der festinstallierten und überaus empfindlichen Rauchansaugsysteme geschuldet. 

Übermäßige Vibration z. B. durch Tieftonschallwellen können zu Gebäudebeschädigungen 

oder Fehlalarmen führen. Auch die mögliche Gefahr von Personenschäden durch infolge 

Erschütterungen gelockerter Bauteile besteht. Für hieraus entstehende Kosten trägt der 

Verursacher die Haftung! 
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XIII. Schlussbestimmungen 

 

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen haben schriftlich zu erfolgen. 

Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Vertragspartner sind unwirksam. 

 

2.  Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Veranstalters. 

 

3.  Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck und Wechselstreitigkeiten – ist im 

kaufmännischen Verkehr der Sitz des Veranstalters oder nach Wahl des Veranstalters 

Frankfurt am Main. Sofern der Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 

hat, gilt als Gerichtstand der Sitz des Veranstalters. Der Veranstalter ist berechtigt, Klagen 

und sonstige gerichtliche Verfahren auch am allgemeinen Gerichtsstand des 

Vertragspartners anhängig zu machen. 

 

4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

5.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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